
sichtlich ihrer Notwendigkeiten und Bedürfnisse alle gleich behandeln sind, unab-
hängig davon, WOA SIE finanziell real ZzZuU wirtschaftlichen Leben der Ordensgemein-
schaft beitragen. Hier Unterschiede machen, würde heißen, die religiöse Un gthi-
sche Basıs des Ordenslebens 78, Gerade heute ıst das Ordensleben, Iso das
ın voller Freiheit verantwortete Leben in Gehorsam, rmut un Keuschheit eın Signal
ın der sozialpolitischen Auseinandersetzung u die Würde des Menschen. Bewußt
sSef;  en die Ordensleute heute die Parolen der Freiheit und Gleichberechtigung
eın Signal, welches heißt 111 dienen, ott und den Menschen ın dieser konkreten
Ordensgemeinschaft, untfer klar bewußtem Verzicht auf Erwerb un Reichtum,
davon Zeugnis geben, daß das Leben iın dieser irdischen Welt nıicht das letzte 1el
ist, daß menschliches Leben nach UNMSETeEeM Glaubensbekenntnis einen anderen
Eckpunkt hat, den ott UNS In der Profeß versprochen hat, nämlich die ew1Ze Selig-
keit, Wenn Wr ın dem Glauben ott emselben gefreu dienen.

muß einem säkularisierten Staat schwer fallen, diese Begriffswelt rechtlich
realisieren. ber die Bundesrepublik Deutschland garantıert ZETTL ihrem Grundgesetz
die freiheitliche Entscheidung e1ines jeden Staatsbürgers, Iso auch 1er die eines Miıt-
bürgers, der des IDienstes Reiche Gottes willen persönlich Verzicht eistet auf
eigenes Einkommen, auf ıne eigenwirtschaftliche Betätigung. Dabei ist noch nicht ZU.

Ausdruck gebracht worden, iın zwelcher W eiıse dieser religiöse Dienst allen Burgern
der BRD selbstlos zugufe kommt

117 ORDENSMITGLIEDER, DIE ALS MISSIONARE IN AUSLAND
N, KONNEN SEITENS DER ORDENSGEMEI  CHAFT IL-

LIG O UCH NA:  ICHERT WERDEN
Urteil des Bundessozialgerichts V ol 6. 1976
AÄAzZ 1l

Julius
Kläger un! Revisionsbeklagter,

Bundesversicherungsanstalt Angestellte,
Ruhrstraße 2' Berlin-Wilmersdorf,
Beklagte und Revisionsklägerin,
beigeladen:
Provinzialat, Köln.
ÜDer Senat des Buqdessozialgeriqhts hat Juni 1976 ohne mündliche
Verhandlung echt erkannt:
Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Landessozialgerichts für das Land
Nordrhein-Westfalen VOmnN Juni 1975 wird zurückgewiesen.

Gründe:

Zwischen den Beteiligten ist noch streitig, ob der Kläger für die eit VO:  »3

1965 bis Dezember 1970 nachzuversichern ist.
Der Kläger leitete ab 1959 als Priester des Ordens (Ordensprovinz ın Köln) eine
Missionsstation Indonesien. Er widmete s} der Seelsorge, dem Aufbau und der
etreuung des Schulwesens sowie der notwendigen Krankenversorgung der Bevölke-

ab 1966 überdies Sozialdelegierter un Koordinator einer kirchlichen
Entwicklungshilfe sOoOwl1e Mitglied einer sozialökonomischen Kommigssion. Als ntier-
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halt erhielt aufgrund seines Armutsgelübdes LUr Naturalien: diese Versorgung War

ihm zeitlebens zugesagt. Ende 1970 schied der Kläger 5 dem Orden aus und wurde
als Angestellter atig.
Seinen ntrag auf Durchführung der Nachversicherung VO)  } 1959 bis 1970 lehnte die
Beklagte durch Bescheid VO: September 19  - ab Der Widerspruch blieb ohne Erfolg
(Widerspruchsbescheid Januar e Die Klage hat das Sozialgericht 5G)
mıit Urteil VO) ugus 1972 abgewiesen, weil das deutsche Sozialversicherungs-
recht n des Territorialitätsprinzips nicht auftf Missionstätigkeiten ın Indonesien
angewandt werden könne; auch se1 die Tätigkeit nicht 1771 Sinne VO'!  3 S  I -r  9 Abs des
Angestelltenversicherungsgesetzes gemeinnützig SCWESEN.,
Das Landessozialgericht hat das Provinzialat Zzu2l Verfahren beigeladen un
der Klage für die eit ab Juli 1965 stattgegeben. Es hat ausgeführt: Aufgrund der
VO Rentenversicherungs-Änderungsgesetz RVÄndG) S  S Abs Nr. AVG e1n-

geführten Pflichtversicherung auf Antrag für Deutsche, die für ıne begrenzte eit
im Ausland beschäftigt e  SIn  d, könne das Territorialitätsprinzip ab 1965 der Nach-
versicherung nicht mehr entgegenstehen. Die Vorschrift erfasse Missionstätigkeiten 1m

ENSCTEN iınne. Fıne Versicherungsfreiheit VO:  ”J Ordensmitgliedern bei Auslandstätig-
keiten beruhe seitdem auf dem VO Orden unterlassenen Versicherungsantrag
un! nicht mehr auf dem Territorialitätsprinzip. Die übrigen Voraussetzungen des
U Abs AVG in der VOT dem anuar 1973 geltenden Fassung aF) habe der Klä-
ger erfüllt; insbesondere Gel Indonesien gemeinnütz1ig atig BeWESECN; auch die
Entwicklungshilfe im Ausland el gemeinnuütz1ıg.
Miıt der zugelassenen evision beantragt die Beklagte, das angefochtene Urteil autf-
zuheben.
Sie rügt die Verletzung des L7 / Abs AVG a} Nach wıe VOLr cel das Territorialitäts-
prinzip für die versicherungsrechtliche Beurteilung einer Auslandsbeschäftigung maß-
gebend. Die Pflichtversicherung auf Antrag erganze NUrT. Ohn! solchen Antrag Ge1

das Territorialitätsprinzip nicht durchbrechen. Überdies ce1 der Kläger nicht ur Für
1ne begrenzte eit 177 Ausland beschäftigt BeWESECI.

I1
Die Revision der Beklagten ist nicht begründet. Das LSG hat zZu echt entschieden,
daß der Kläger ab 1965 bis Ende 1970 nachzuversichern ist.
emäß E Abs. Satz AVG der hier maßgeblichen bis Dezember 1972

geltenden Fassung (vgl. BSG SozkR 2200 1232 NrT. sind Mitglieder geistlicher
Genossenschaften, die US5 ihrer Gemeinschaft ausscheiden, für die eit nachzuver-
sichern, in der G1e aAus überwiegend religiösen Beweggründen mıit Krankenptlege, nter-
richt der anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigt waren, aber der Versiche-
rungspflicht nicht unterlagen (oder nach S ©O  e Abs AVG befreit waren). Diese Nach-
versicherungsvorschrift steht 1mM Zusammenhang mıiıt S Abs. NT. AVG akb; $
Abs AVG a} soll den Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, die während ihrer
Mitgliedschaft keinen Versicherungsschutz nach S zn Abs. Nr. AVG erlangen
konnten, nachträglich Schutz 1m Wege der Nachversicherung verschaften (vgl. SoZR
Nr. Art U7  D ArVNG) Im Hinblick auf diesen Zusammenhang SO die Nach-
versicherung nach S3 \O Abs AVG sich wohl Ur für Beschäftigungszeiten erfolgen,
die gen fehlender der n geringer Barbezüge (oder gen einer Befreiung
nach S Abs AVG) nicht VO!]  » Abs Nr. AVG ertaßt arezl; das bedeutet,
dafi 1ine Beschäftigung 1m Ausland hiernach nicht nachversichert werden könnte, weil
S  J Abs Nr. AVG aufgrund des Territorialitätsprinzips Nur für Beschäfti-

1m Inland gilt
Mit dem LSG meınt jedoch der Senat, daß die durch A Abs Nr. A ab Juli
1965 eingeführte Versicherungspflicht auf Antrag für Beschäftigungen 1im Ausland
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1ine Lage auch hinsichtlich der Auslegung des S}  > Ö  Q Abs AVG geschaffen hat
Der Wortlaut der Vorschrift ohnedies E Oraus, der Ausscheidende „der
Versicherungspflicht nicht unterlag“; eın bestimmter Grund ist nich:  Va genannt; der
Grund kann daher auch eın unterlassener Antrag nach ©  } Abs NrT. AVG se1in.
Für eın solches Verständnis spricht jedenfalls, daß die Versicherungspflicht nach
S Abs Nr. 10 AVG gerade auch Ffür Mitglieder geistlicher Genossenschaften VOI-
gesehen ist; eın genereller Ausschluß ihrer Auslandsbeschäftigungen VO  j der Nach-
versicherung nach S G  — Abs AVG erschiene daher nicht verständlich ; ihr nachträg-
licher Schutz bliebe dann ohne einleuchtenden Grund unvollständig.
Eine solche Nachversicherung muß freilich, un den Zusammenhang mıiıt \  S wahren,
voraussetzen, nicht LU der Tatbestand des J Abs AVG, sondern auch der
des S  S Abs Nr. AVG ertüllt wird; e muß sich also ıne Beschäftigung
handeln, ın der das Mitglied der Gemeinschaftt aus überwiegend religiösen Gründen
mit Krankenpflege, Unterricht oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigt
wWar (S Abs AVG), Uun: diese Beschäftigung MmMUu: ım Ausland für ıne be-
grenzte eit ausgeübt worden Seın (S Abs Nr. AVG) Außerdem gebietet das
Antragsprinzip des S  S Abs Nr. AVG die Einschränkung, daß die Nachversiche-
Trung erfolgen darf, W  /eIun die Gemeinschaft zustimmt un!: ZUrTr Entrichtung der
eitrage bereit ist. In diesem Fall entsteht niemandem e1n Nachteil ; vielmehr ist der
Sinngehalt des ’  e Abs AVG für Mitglieder geistlicher Gemeinschaften hiermit TSt
voll ausgeschöpft.
Nach den Feststellungen des LSG sind diese Anforderungen erfüllt. Der Beigeladene
des Ordens hat sich das Begehren des Klägers auf Nachversicherung nicht Sc-
wehrt; el hat SOgar schon einen für die Beitragsentrichtung estimmten Betrag hinter-
legt Daß der Kläger tür dauernd nach Indonesien entsandt worden WAar, ist nicht
festgestellt; S  S Abs Nr AVG fordert nicht, die Beschäftigung im Ausland
Vo.  »3 vornherein auf eine bestimmte eit begrenzt ist, ist auch keine zeitliche
Höchstgrenze vorgeschrieben (Verbands-Kommentar, Rand-Nr. 30C U 1227 RVO)
{‘Jer Kläger wWäartr der streitigen eit mit gemeınnützigen Tätigkeiten beschäftigt.
Gemeinnützige Tätigkeiten gemäß Abs AVG sind Tätigkeiten 1m sozialen (mit-
menschlichen) Bereich, die unmittelbar dem utzen der Allgemeinheit dienen (BSG 3 J
139, 141) Bei der Auslegung des gleichen Begriffs 1n Abs Nr AVG hat
allerdings der ena (SozR Nr. AVG) einer Seelsorge durch Missionare
für Personen Ausland die Anerkennung als gemeinnützige Tätigkeit versagt.
dem zuzustimmen ist vgl dazu 101 Satz AVG), kann hier offen bleiben. Selbst
wenn Tätigkeiten ZUMM utzen VO  j „Allgemeinheiten“ des Auslands und die Seelsorge
als solche nicht gemeinnützige Tätigkeiten Sinne des — Abs AVG a} aAaMNgC-
sehen werden könnten, hat der Kläger dennoch genügend andere Tätigkeiten ZU)
utzen der deutschen Allgemeinheit ın Indonesien verrichtet. Nach den Feststellun-
SCmH des LSG hat dort auch das Schulwesen mit auf- bzw. ausgebaut un!: betreut,
die Kranken mit dem Nötigsten versorgt und ab 1966 zusätzlich Funktionen ın Gre-
mij.en der kirchlichen Entwicklungshilfe und für den sozialökonomischen Aufbau
Indonesiens wahrgenommen., Zumindest diese gegenüber der Seelsorge nicht zurück-
tretenden Tätigkeiten Warlt gemeinnützig, weil s1e zZzu den Gemeinschaftsaufgaben
der Entwicklungshilfe gerechnet werden muüussen € hierzu SozkR Nr. Zu S AVG,
Aa unten), welche die Industrienationen einschließlich der Bundesrepublik Deutsch-
land und aııch die Kirchen 1m Rahmen ihrer Glaubenslehre weltweit wahrnehmen.
Die einschlägige Arbeit der Mitglieder geistlicher Genossenschaften 1n den NN-
ten „unterentwickelten Ländern” ist dem staatlich geförderten Einsatz Vo  ” Entwick-
lungshelfern diesen Ländern gleichzustellen; auch diese „Missionstätigkeit“ VeTl-
bessert die sozialökonomischen Lebensbedingungen der betreuten Personen. Die VO:  »3
Missionaren verrichteten eistungen dieser Art liegen 1 allgemeinen politischen, wiırt-
schaftlichen N! menschlich-sittlichen Interesse; s1ie erfüllen damit unmittelbar wich-
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tige nationale Anliegen der Allgemeinheit 1mM Inland. Das kommt auch in der Vor-
schrift des w} 2 Abs Nr. AVG dadurch Ausdruck, daß diese Tätigkeiten auf
ntrag 1n der deutschen Rentenversicherung versichern sind.
Hiernach WAar der Revision der Beklagten der Erfolg zuC

B Kommentar
Die deutschen Rentenversicherungsgesetze das AVG un das Buch der RVO)
finden auf Deutsche (also auf Bürger der BRD), die dauernd ım Ausland Ät1z sind,
kKeine Anwendung., Diıese rechtlich einwandfreie Lage ıst eine Folge des SOS. Terrt-
torialitätsprinzips. Dieses Prinzıp besagt, daß deutsche Arbeitnehmer, die ım Auftrag
ihrer Fırma ım Ausland tätıg sind, durch den inländischen Arbeitgeber nicht in der
gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert werden können. Dıiıeses Territorialitäts-
prinzıp findet in der Praxıs e1ine Einschränkung durch die SOS. Ausstrahlungstheorie.
Danach können deutsche Arbeitnehmer, die ım Ausland tätıg sind, auch dann noch
durch den deutschen Arbeitgeber ın der BRD ın der Rentenversicherung pflichtver-
sichert werden, wWwWenn die Auslandstätigkeit vertraglich begrenzt ıst der SONSEF
aller Wahrscheinlichkeit nach nicht einen Zeitraum D“O  > Jahren überschreitet.
Aus diesen Prinzıpien ergibt sich die Regel Wo in diesen Fällen keine Pflichtversi-
cherungz möglich ist, da kann auch keine Nachversicherung erfolgen, zu2il Nachversiche-
rungsbeiträge Pflichtbeiträge sind.
Das BS(G hat als maßgeblich für seine Entscheidung den B Abs Il Nr. AVG ın

Spiel gebracht; dieser (‚esetzestext behandelt die rentenversicherungsrechtliche Stellung
vO  - Entwicklungshelfern, lautet wıe folgt

„In der Rentenversicherung der Angestellten werden versichert Deutsche 1mMm Sinne
des Artikels 116 des Grundgesetzes, die nicht nach den ummern bis VDEeTr-

sicherungspflichtig UN)| 1mMm Ausland für ıne begrenzte eıt beschäftigt sind der
ım Ausland der 1mMm Geltungsbereich dieses (esetzes für gine solche Beschäftigung
vorbereitet werden, wenn 51e DOor Begınn der Beschäftigung der der Vorbereitungs-
eıt 7zuletzt nach diesem („esetz der dem Reichsknappschaftsgesetz der In keinem

Wweıg der gesetzlichen Rentenversicherung versichert Un die Versicherung
einer Organisatıon die Aufgaben der Entwick-v“O einem Wirtschaftsunternehmen,

lungshilfe wahrnımmt, iner der Nummer genannfen Gemeinschaften der einer

juristischen Person des ffentlichen Rechts beauftragt wird, die ihren Sıitz ım Gel-
O der Antragstellung für die Dauer dertungsbereich dieses (Gresetzes haben,

Beschäftigung der Vorbereitungszeit.”
Man ann sich darüber streıten, ob der atfer der die Schwester Miss:onar 17 Sinne
des 2’ Abs I Nr. AVG gleichzeitig eın Entwicklungshelfer ıst der nıcht Man

wird jedoch konstatieren müssen, daß es den kKlassischen „Heidenmissionar“” nicht
mehr gibt. Man kann hier wirklich SAS  J daß heute jeder Miss:onar der jede
Missionsschwester neben seinerlihrer seelsorglichen Tätigkeit auch, Wenn nıicht 24
manchmal überwiegend, wer ber kannn hier die renzen abstecken, mit Aufgaben
der Entwicklungshilfe befaßt ıst.
Vor dem Rentenreformgesetz bestand hinsichtlidf der Nachversicherung DO ehema-
ligen Ordensmitgliedern faktisch eın Zweiklassenrecht. ESs konnten DOor dem DD

nu diejenigen Ordensmitglieder nachversichert werden, die während ihrer Ordens-
zugehörigkeit ıne privılegierte Tätigkeit ausgeübt hatten. Für alle anderen Ordens-
mitglieder hbestand die Möglichkeit einer Nachversicherung nicht Diese Zustand W4r

0O den Fragenden Prinzipien des klösterlichen Ordensrechts her untragbar, denn das
kirchliche Ordensrecht kennt 447808 21ne Gleichheit der Ordensmitglieder, basierend auf
der Ordensprofeß und der damit verbundenen Gelübde, Iso unabhängig davon, welche
konkrete Tätigkeit eın Ordensmitglied ım Auftrag seiner Ordensgemeinschaft aus-

zeuübt hat.
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Dieser unbefriedigende 7Zustand zwurde durch das Rentenreformgesetz abgeändert,
daß ab alle ehemaligen Ordensmitglieder, unbeschadet ıhrer Tätigkeit, die S1e
innerhalb ihrer Ordensgemeinschaft ausgeübt haben, nachzuversichern sind, mit glei-
chem afum ıst auch die unliebsame Antragsfrıst ooon einem Jahr weggefallen. Alle
nach dem ausgeschiedenen Ordensmitglieder sind jetz unterschiedslos, frühe-
sSfens ab N für die eit ihrer satzungsmäßigen Mitgliedschaft nachzuversichern.
er Begınn der Nachversicherung ıst damift N fixiert ab dem 1agz der Profeß
der der Bindung; die Nachversicherung endet mi1t dem Tag des faktischen Aus-
scheidens. Nicht der Nachversicherung unterliegen Zeiten gi1iner Schul-, achschul- der
Hochschulausbildung, gleich ob diese Zeiten mi1t einem anerkannten Fxamen abge-
schlossen worden S17 der nicht Diese Zeiten Kkönnen gegebenenfalls als Ausfalls-
zeiten anerkannt werden, die diesbezüglichen Anträge muß das ehemalige Ordens-
mitglied selbst hei dem zuständigen Rentenversicherungsträger stellen.
Nach dem geltenden echt können dagegen nach wıe DOr deutsche Ordens-
angehörige dann nicht durch ihre deutsche Heimatprovinz nachversichert werden, WEeNin

51e als Missionsschwestern der Miıssionare IM Ausland, Iso ıIn den Missionsgebieten,
einzesetzt sind. Tas Gleiche gilt für die deutschen Patres un Schwestern, die ın
den Generalaten ıhrer Ordensgemeinschaft in Rom atız sind. Diese Lücke ıst hbe-
dauerlich, kann hber gesetzestechnisch kaum geschlossen werden. Das BSCG hat diese
DÜO: Ordensrecht her unerwünschte Lücke durch sein Urteil (979)} 1976 geschlos-
S5Sen wWenn auch auf freiwilliger Basıs, können jetz; doch weniıgstens die Miss:o0ns-
kräfte der deutschen Orden nachversichert werden. Die durch das BSG-Urteil 21n-
gefrerene Modifikation des 9I Abs AVG hat die Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte ın Berlin richtig WIE folgt zuzusammengefaßt (Schreiben DO 1977
VSNR 015—BK Z

„Das Bundessozialgericht kam iın seinem Urteil 0O 1976 T 116/75
dem Ergebnis, daß ıne Nachversicherung ZEM. 9I Abs unter gewıssen

Voraussetzungen auch für Zeiıten des Auslandseinsatzes zulässig ist, un WT

dann, WEeNrT

a} die Tätigkeit des Mitgliedes d 1965 1mm Ausland ausgeübt worden
ıst U
ginem ntrag auf Versicherungspflicht zem 2I Abs I Nr. AVCG gef. ent-
sprochen worden Ware.

Die Orden ind dieser Regelung gesetzlich nıicht verpflichtet. Es besteht ZUT Nach-
versicherung der Missionare kein Rechtszwang; wenn Miss:onare ab nach-
versichert werden, dann geschieht dieses freiwillig, die mögliche Nachversicherung ıst
damit e1ner Ermessensentscheidung der deutschen Ordensprovinz anheim gestellt. Von
UNSEeTEM kirchlichen Ordensverständnis her können wır nNUur die durch das BSG-Urteil
geschaffene Möglichkeit bezrüßen Dadurch wird die etzte, noch bestehende Ungleich-
behandlung (076}  . Ordensleuten D1Ia factı eliminiert. In diesem Zusammenhang muß
bemerkt werden, ab der Deutsche Katholische Miss:onsrat (DKMR) für
die deutschen Missionskräfte 1771 Ausland an das jeweilige Mutterhaus ıIn der BRD
einen Zuschuß ZUr Altersversorzung dieser Missionare zahlt Wenn diese Zuschüsse
in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt worden sind, dann sind diese Be1-
tragsleistungen ihrer Struktur nach freiwillige eıträge, die einen anderen Stellenwert
haben als Pflichtbeiträge. Bet einer Nachversicherung werden jedoch diese freiwilligen
Beiträge ım Rahmen der Vorschrift des 124, Abs AVG in der FASsSUNg des Renten-
reformgesetzes ın die besser gestellten Pflichtbeiträge umgewandelt.
Das BSG hat sich ın seinem Urteil 0O 1976 {Wwdas schwer damit gefan, nachzu-
weisen, daß deutsche Missionskräfte gleichzeitig Entwicklungshelfer 1ım Sinne des 2/
Abs 1l Nr. AVG sind. Von dem missionarischen Alltag her gesehen muß jedoch
der Auffassung des Bundessozialgerichtes zugestimmt werden.
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